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erneut erklärend, dass der gewaltsame Gebietserwerb
nach dem Völkerrecht, einschließlich der Charta der Verein-
ten Nationen, unzulässig ist,

sowie erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen
vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten99 auf den besetzten syrischen Golan Anwendung
findet,

eingedenk der Resolution 237 (1967) des Sicherheitsrats
vom 14. Juni 1967,

unter Begrüßung der Einberufung der Friedenskonfe-
renz über den Nahen Osten in Madrid auf der Grundlage der
Resolutionen des Sicherheitsrats 242 (1967) vom 22. Novem-
ber 1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 1973, die die Ver-
wirklichung eines gerechten, umfassenden und dauerhaften
Friedens zum Ziel haben, und ihrer tiefen Besorgnis darüber
Ausdruck verleihend, dass der Friedensprozess auf allen Ver-
handlungsschienen ins Stocken geraten ist,

1. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, den ein-
schlägigen Resolutionen über den besetzten syrischen Golan
Folge zu leisten, insbesondere der Resolution 497 (1981) des
Sicherheitsrats, in der der Rat unter anderem beschloss, dass
der Beschluss Israels, den besetzten syrischen Golan seinem
Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu un-
terstellen, null und nichtig und ohne völkerrechtliche Wir-
kung ist, und verlangte, dass die Besatzungsmacht Israel ihren
Beschluss umgehend rückgängig macht;

2. fordert Israel außerdem auf, die Änderung des äu-
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haltsvorschläge für die Hauptabteilung aufzunehmen, einge-
denk des Grundsatzes der Parität aller sechs Amtssprachen
und unter Beachtung des Arbeitsanfalls in jeder Amtssprache;

22. begrüßt die laufenden Anstrengungen der Haupt-
abteilung Presse und Information, bei allen ihren Tätigkeiten
der Mehrsprachigkeit vermehrt Rechnung zu tragen, und be-
tont, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass alle neu veröf-
fentlichten Dokumente der Vereinten Nationen in allen sechs
Amtssprachen, in Informationsmaterialien und alle älteren
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sowie im Rahmen der vorhandenen Ressourcen zur Erhöhung
des Bekanntheitsgrads dieses Festes in der Öffentlichkeit bei-
zutragen;

44. ersucht die Hauptabteilung Presse und Informa-
tion, den 21. Februar als Internationalen Tag der Mutterspra-
che, der von der Organisation der Vereinten Nationen für Er-
ziehung, Wissenschaft und Kultur und von Mitgliedstaaten in
aller Welt in gebührender Weise begangen wird, stärker be-
kannt zu machen;

45. verweist 
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Rolle der Hauptabteilung Presse und Information bei der 
Verstärkung des Dialogs zwischen den Kulturen und der 
Kultur des Friedens als Mittel zur besseren Verständigung 
zwischen den Nationen

54. erinnert an ihre Resolutionen über den Dialog zwi-
schen den Kulturen und die Kultur des Friedens115, ersucht die
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VI

Publikumsarbeit

74. erkennt außerdem an, dass die von der Hauptabtei-
lung Presse und Information geleistete Publikumsarbeit auch
künftig darauf ausgerichtet sein wird, die Öffentlichkeit über
die Rolle und die Arbeit der Vereinten Nationen aufzuklären;

75. begrüßt die Bildungsarbeit der Hauptabteilung
Presse und Information, die mittels des Programms „Die
UNO arbeitet“ und des Globalen Lehr- und Lernprojekts dar-
auf ausgerichtet ist, Pädagogen und junge Menschen weltweit
über eine Vielzahl von Multimedia-Plattformen zu erreichen,
und ermutigt das Programm „Die UNO arbeitet“, seine Part-
nerschaften mit globalen Mediennetzwerken und prominen-
ten Fürsprechern weiter auszubauen, und das Globale Lehr-
und Lernprojekt, seine Tätigkeit weiter auf Lehrende und
Lernende in Grund-, Mittel- und Sekundarschulen auszuwei-
ten;

76. stellt fest, wie wichtig es ist, dass die Hauptabtei-
lung Presse und Information das fortlaufende Programm für
Hörfunk-, Fernseh- und Pressejournalisten aus Entwicklungs-
und Transformationsländern entsprechend dem Auftrag der
Generalversammlung weiter durchführt, und ersucht die
Hauptabteilung, zu prüfen, wie der größtmögliche Nutzen aus
dem Programm gezogen werden kann, indem unter anderem
seine Dauer verlängert und die Zahl der Teilnehmer erhöht
wird;

77. begrüßt den zunehmend höheren Stellenwert der
Bildungsarbeit und die Ausrichtung der Druckfassung und
der Online-Ausgabe des UN Chronicle und legt dem UN
Chronicle zu diesem Zweck nahe, auch künftig zusammen
mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und Hochschulen
Kopublikations-Partnerschaften zu entwickeln und gemeinsa-
me Bildungsaktivitäten und -veranstaltungen durchzuführen;

78.
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86. ersucht den Informationsausschuss, der General-
versammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung Bericht
zu erstatten;

87. beschließt, den Punkt „Informationsfragen“ in die
vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundsechzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 65/108

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 10. Dezember 2010,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 172 Stimmen ohne Ge-
genstimme bei 5 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/65/426, Ziff. 6)118:

Dafür: 




